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HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft

76878 Bornheim bei Landau/Pfalz

– ISIN DE0006084403 –

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 8. Juli 2010 hat u.a. beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Ge-
schäftsjahres 2009/2010 in Höhe von € 26.432.398,65 eine Dividende in Höhe von € 1,00 je Stück-Stammaktie auf 15.903.500
Stück-Stammaktien auszuschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 9. Juli 2010 über die Clearstream Banking AG, Frankfurt, durch die Depotbanken
auf die dort geführten Konten der Aktionäre unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag auf die
Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375%) und ggf. Kirchensteuer.

Zahlstelle für die Dividende ist die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags entfällt bei den inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank
eine „Nichtveranlagungsbescheinigung“ des für sie zuständigen Finanzamts eingereicht haben. Das gleiche gilt ganz oder teil-
weise für inländische Aktionäre, die bei ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ eingereicht haben, soweit das Freistel-
lungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits ausgeschöpft ist.

Die Besteuerung der Dividende erfolgt bei inländischen Aktionären nach den Regelungen der Abgeltungsteuer. Die Sonderre-
gelungen zur Kirchensteuer sind ggf. zu beachten.

Bornheim bei Landau, 9. Juli 2010

HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Der Vorstand


